
   Eissportgemeinschaft Iserlohn e. V.

               Für Ihre eigenen Unterlagen

Vereinsbeitritt am:

Dem Verein wird ein Lastschriftmandat zur Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren erteilt, um die fälligen Beiträge

 (Jahresbeitrag und monatliche Traingskosten sowie Meldegebühren zu Wettbewerben und Prüfungen)

 einzuziehen. Das Mandat kann jederzeit widerrufen werden - es ist jedoch grundsätzlich 

Voraussetzung für die Vereinsmitgliedschaft. Mit dem Vereinsbeitritt wird die Satzung des Vereins in ihrer zu 

diesem Zeitpunkt gültigen Fassung ausdrücklich anerkannt. Die Satzung kann in der Eissporthalle und über die

Homepage des Vereins eingesehen werden.

Die Mitgliedschaft kann mit vierwöchiger Frist zum Monatsende gekündigt werden. 

Die Monatsbeiträge werden während der Saison (August/September bis März/April) jeweils am 5. eines Monats

eingezogen; der Jahresbeitrag bei Vereinsbeitritt und danach jeweils zu 50% am 5. Februar und 5. September;  

Meldegebühren jeweils zur Meldung bzw. spätestens zum Meldeschluß des Wettbewerbs. Außerhalb der Saison

fallen in der Regel keine Beiträge an (Ausnahmen nach vorheriger Absprache: Sondertraining, Prüfungen u.ä.) 

Im Beitrittsmonat werden die Beiträge anteilig fällig.

Bitte beachten Sie dabei: Sollte Ihre Bank/Sparkasse die Lastschrift zu einem der o.g. Termine nicht auszahlen

und zurückweisen, müssen die dem Verein dadurch entstehenden Bankgebühren (z.Zt. je nach Kreditinstitut 3-7 Euro) 

leider zu Ihren Lasten gehen. 

Bei Änderung Ihrer persönlichen Daten (z.B. Anschrift, Telefon, Bankverbindung) benachrichtigen 

Sie bitte umgehend den Kassenwart.

Aktuelle Informationen rund um die EG Iserlohn finden Sie auf unserer Homepage und im Schaukasten im Eingangs-

bereich der Eissporthalle. Außerdem werden Sie ggf. über wichtige Ereignisse per E-Mail oder SMS informiert,

sofern Sie uns Ihre E-Mail Adresse bzw. Mobilfunknummer mitgeteilt haben.

Kontaktinformationen

Homepage: www.eg-iserlohn.de

1. Vorsitzende: Kassenwart:

Verena Stobbe Ralph Meister

Kampstr. 35 Im Alten Garten 10

58644 Iserlohn 58675 Hemer

Tel.: 02374 - 10925 Tel.: 02372 - 86 29 716

E-Mail: vorsitzende@eg-iserlohn.de E-Mail: kassenwart@eg-iserlohn.de

                         Stand: 01.09.2023   Alle Angaben ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten



EGI Beitragsübersicht gültig ab: 01.09.2023

I. Mitgliedsbeitrag jährlich
regulärer Jahresbeitrag pro Mitglied 50,00 €

weitere Mitglieder/Geschwister 50% Rabatt auf den regulären Beitrag

II. Trainingskosten pro Monat

a) Unterricht 1x pro Woche

1. Samstag 8:30 und 16:30 Uhr im Wechsel 25,00 € Eislaufschule

2. Montag 16:30-17:30 Uhr 25,00 € Gruppe "Kleines Eis"

Montag 17.30-18.45 Uhr 31,25 € Gruppe "Großes Eis"

Donnerstag 16.15-17.15 Uhr 25,00 € Gruppe "Kleines Eis"

Donnerstag 17:15-18:15 Uhr 25,00 € Gruppe "Großes Eis"

Samstag 17.45-18.45 Uhr 25,00 € Gruppe "Großes Eis"

b) Trainingseinheiten (ab 2x Unterricht pro Woche)

1. Unterrichtsstunde: voller Beitrag

für die 2. Unterrichsstunde: 25% Rabatt, ab der 3. Stunde 50% Rabatt

Beispiel 1: Training montags 16:30 Uhr und donnerstags 16:15 Uhr

25,00 € 18,75 € ergibt 43,75€ pro Monat

Beispiel 2: Training montags 17.30 Uhr, donnerstags 17.15 Uhr und samstags 17.45 Uhr

31,25 € 18,75 € 12,50 €    ergibt 62,50 € pro Monat

Die obigen Beträge gelten für das erste angemeldete Kind. Bei Geschwistern gilt ab dem 2. angemeldeten Kind

auch bereits für die erste Unterrichtsstunde ein Rabatt in Höhe von 50%..

III. Prüfungen / Wettbewerbe / Meldungen / Sportpass & Sportlerlizenz
a) Prüfungsgebühren je Prüfung: ab ca. 15,00 €

b) Meldegebühr je Wettbewerb: ca. 20,00 € - 40,00 € je nach Meldekategorie und Ausrichter

c) Betreuungskosten je Wettbewerb: 20€ pro Kind, wird direkt mit der betreuenden Trainerin

abgerechnet

d) Gebühren der DEU: Sportpass - einmalig 60 €, Sportlerlizenz - 50€ jede Saison (Sept.-März)

(Sportpass- und Lizenzpflicht, sobald an Prüfungen oder Wettbewerben teilgenommen wird)

Alle Beträge werden von Ihrem Girokonto abgebucht (Ausnahme: III c): die Trainingskosten jeweils am

5. eines Monats im Voraus, Meldegebühren bei Bedarf (Meldefrist), der jährliche Mitgliedsbeitrag an-

teilig nach der Beitrittserklärung und dann jeweils zur Hälfte am 5. Februar und 5. September eines Jahres.


